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Anlage zur Behandlung von mineralölhaltigen Niederschlagsabflüssen für die Versickerung 
Mall ViaPlus  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und neun Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-84.2-25 vom 13. Februar 2020.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

 Regelungsgegenstand sind die Abwasserbehandlungsanlagen gemäß den Angaben der 
Anlagen 1 bis 5 mit der Typbezeichnung Mall ViaPlus in den Baugrößen Mall ViaPlus 250, 
Mall ViaPlus 800, Mall ViaPlus 1250, Mall ViaPlus 3800 und Mall ViaPlus 6600 zur Behand-
lung mineralölhaltiger Niederschlagsabflüsse für die Versickerung. Die Abwasserbehand-
lungsanlagen in den Baugrößen Mall ViaPlus 250, Mall ViaPlus 800 und Mall ViaPlus 1250 
bestehen im Wesentlichen aus dem Bauprodukt Sedimentations-/Filtrationskombibauteil. Die 
Abwasserbehandlungsanlagen in den Baugrößen Mall ViaPlus 3800 und Mall ViaPlus 6600 
bestehen im Wesentlichen aus den Bauprodukten Sedimentationsbauteil, Filtrationsbauteil 
und in einem Filtereinsatz eingebautem Substrat. 

 Die Abwasserbehandlungsanlagen wurde nach den Zulassungsgrundsätzen für Nieder-
schlagswasserbehandlungsanlagen, Teil 1 des DIBt in der zum Zeitpunkt der Erteilung dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gültigen Fassung beurteilt. 

 In den Prüfungen haben die Abwasserbehandlungsanlagen die geforderten Durchflüsse 
erreicht. Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle (Leitparameter Kupfer und Zink) wurden 
entsprechend den Anforderungen der Zulassungsgrundsätze zurückgehalten und die Schwer-
metalle unter Salzeinfluss (NaCI nach H BeStreu1) nur unerheblich remobilisiert. Damit 
werden die gesetzlichen Anforderungen des Boden- und Gewässerschutzes erfüllt. 

 Die Abwasserbehandlungsanlagen sind zum Anschluss von Kfz-Verkehrsflächen von 250 m² 
bis 6.600 m² gemäß den Abgaben der Tabelle 1 vorgesehen. Die Abwasserbehandlungs-
anlagen können unter den in dieser Zulassung festgelegten Bedingungen zur Behandlung von 
Niederschlagsabflüssen von Kfz-Verkehrsflächen für die Versickerung verwendet werden. 

 Tabelle 1: anschließbare Kfz-Verkehrsfläche in Abhängigkeit von der Baugröße 

Baugröße Kfz-Verkehrsfläche 
Mall ViaPlus 250 250 m² 
Mall ViaPlus 800 800 m² 
Mall ViaPlus 1250 1.250 m² 
Mall ViaPlus 3800 3.800 m² 
Mall ViaPlus 6600 6.600 m² 

 Die Abwasserbehandlungsanlagen sind für den Einbau in befahrbaren und nicht befahrbaren 
Bereichen vorgesehen. 

 Die Verwendung der Abwasserbehandlungsanlagen in anderen Anwendungsbereichen 
und/oder unter anderen Bedingungen als in der Zulassung geregelten, ist im Einzelfall nur 
möglich nach Klärung der Zulässigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen 
zusätzlichen Anforderungen mit der zuständigen Wasserbehörde.  

 Die Abwasserbehandlungsanlagen dürfen nicht verwendet werden zur Behandlung von 
Niederschlagsabflüssen  
− von Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen und 
− von Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. 

 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung 
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der 
"Verordnungen der Länder zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten 
und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen" (WasBauPVO) erfüllt.  

                                                      
1  H BeStreu Hinweise für die Beschaffung von tauenden und abstumpfenden Streustoffen für den 

Winterdienst - Ausgabe 2017 




